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V

Vorwort

Weltweit steht die Wirtschaft durch die COVID19-Pandemie vor unerwarteten
Herausforderungen. Nicht nur medizinisch, sondern auch wirtschaftlich war die
gesamte europäische Union einschließlich der Bundesrepublik Deutschland auf
diese globale Herausforderung nicht vorbereitet. In einem beispiellosen Kraftakt
haben die zuständigen Bundesministerien zusammen mit der Legislative innerhalb
kürzester Zeit den rechtlichen Rahmen für die Unterstützungsmaßnahmen der
Bundesregierung geschaffen. Von der ersten Ankündigung durch den Bundes-
finanzminister am 23. März 2020 bis zur Unterschrift durch den Bundespräsidenten
vergingen gerade einmal vier Tage. Am 27. März 2020 wurde das Gesetz zur Er-
richtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Sowohl von der gesetzlichen Struktur (ein Gesetz bzgl. des organisatorischen
Rahmens, das StFG, und eines bzgl. der Art und Weise der Unterstützung, das
WStBG) konnte auf das Finanzmarktstabilisierungsgesetz aufgebaut werden, wel-
ches anlässlich der Finanzmarktkrise 2008 zur Rettung von Finanzinstituten ge-
schaffen wurde. Anders als damals ist aber nicht nur ein Teilbereich der Wirtschaft,
sondern neben der Finanzwirtschaft auch die sogenannte Realwirtschaft mit
nahezu allen Rechtsformen für Unternehmen Ziel der staatlichen Unterstützung.
So musste vielfach gesetzgeberisches Neuland betreten werden, bspw. bei der In-
tegration der ebenfalls in großer Eile geschaffenen Erleichterungen für die Abhal-
tung von Hauptversammlungen und Gesellschafterversammlungen.

Trotz der raschenGesetzgebung dauerte es einigeZeit, bis die europarechtlicheGe-
nehmigung durch die EU-Wettbewerbskommission in Brüssel zu den beabsichtigten
Regelmaßnahmen erfolgte. Die entsprechenden europarechtlichenVorgabenwurden
in die Verordnungen zur Umsetzung des StFG bzw. WStBG aufgenommen. Zuletzt
kam es zu einer Verlängerung bei den Gewährungsfristen, bei Garantien bis zum
30. Juni 2021 und für Rekapitalisierungsmaßnahmen bis zum 30. September 2021. Es
bleibt abzuwarten, ob aufgrundweiterer Pandemiewellen undder damit einhergehen-
den negativen Folgen für die Unternehmen weitere Verlängerungen der Gewäh-
rungsfristen erforderlich werden. Jetzt muss sich zeigen, ob das eigentliche Ziel beiden
Gesetze, welche im Folgenden vor allem aus praktischer und nicht zu sehr wis-
senschaftlicher Sicht kommentiert werden, erreicht werden und die Folgen der
COVID19-Pandemie für die betroffenenUnternehmen abgemildert werdenkönnen.
Erste Anwendungsfälle des WStFG wie unter anderem bei der Lufthansa AG, FTI
Touristik GmbH, TUI AG und der MVWerften Holding Ltd. zeigen, dass die durch
denWSF gewährten Staatshilfen und -beteiligungen geeignet sind, pandemiebedingte
Insolvenzen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu retten.

Als Herausgeber danken wir allen Bearbeitern, welche vor allem als Rechts-
anwälte in der Kanzlei Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB an den ver-
schiedensten deutschen Standorten arbeiten, für Ihre schnelle und fachkundige
Kommentierung. Natürlich danken wir auch den sonstigen Mitstreitern, ohne
deren Hilfe dieses Werk in kurzer Zeit nicht hätte vollendet werden können. An
dieser Stelle möchten wir auch ausdrücklich dem Verlag CH Beck für die hervor-
ragende Zusammenarbeit und Unterstützung danken.

Im Dezember 2020 Christian Becker, Stefan Heyder, Bernt Paudtke
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